
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2024 
mit Bestätigungsvermerk 
 
 
 
Evangelische Akademie zu Berlin gemeinnützige GmbH 
Berlin 
 
Träger: 
Katholische Kranken- und Pflegeeinrichtungen 
Leverkusen GmbH 



Evangelische Akademie zu Berlin gemeinnützige GmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E

31.12.2024 31.12.2023
EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-
werbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 49.038,00 73

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 25.394,70 33

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 10.000,00 10

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 287.546,00 338

297.546,00 348

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen 13.367,50 65

2. Forderungen aus öffentlicher Förderung 4.177,15 4

3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.878,42 14

20.423,07 83
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditins-

tituten 259.036,75 488

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 7.732,46 6

659.170,98 1.031
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P A S S I V S E I T E

31.12.2024 31.12.2023
EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 204.500,00 205

II. Gewinnrücklagen 158.693,95 159

III. Gewinn-/Verlustvortrag 113.228,80 141

IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -200.621,67 -28

275.801,08 477

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN
ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVER-
MÖGENS

Sonderposten aus öffentlichen Förder-
mitteln für Investitionen 74.173,70 106

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 81.571,63 69

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 54.841,34 184

2. Sonstige Verbindlichkeiten 172.783,23 195

227.624,57 379

659.170,98 1.031
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Evangelische Akademie zu Berlin gemeinnützige GmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

2024 2023
EUR TEUR

1. Umsatzerlöse 158.604,43 173

2. Zuweisungen und Zuschüsse 2.171.864,72 2.192

3. Sonstige betriebliche Erträge 110.777,13 84

2.441.246,28 2.449
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Tagungen 329.673,54 379

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 138.461,33 120

c) Aufwendungen aus weiterzuleitenden
Mitteln 185.193,44 198

653.328,31 697
5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.311.439,50 1.106

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 362.864,52 341
- davon für Altersversorgung

91.425,55 EUR (Vorjahr 78 TEUR)

1.674.304,02 1.447

Zwischenergebnis 113.613,95 305

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 31.706,00 25

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 292.854,62 327

Zwischenergebnis -210.946,67 -47

8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus-
leihungen des Finanzanlagevermögens 7.560,00 19

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.770,00 0

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5,00 0

11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -200.621,67 -28

Anlage II





 

Anlage III/1 

Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss 

Die Evangelische Akademie zu Berlin gGmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist in das Handelsregister beim 

Amtsgericht Berlin Charlottenburg eingetragen (HRB 75987 B). 

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 264 HGB nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.  

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die Wert-

ansätze aus dem Vorjahr wurden unverändert übernommen. 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Die Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden basiert 

auf einer positiven Unternehmensfortführungsprognose gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert. 

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensge-

genstände linear - pro rata temporis - abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurden nach 

dem umgekehrten Grundsatz der Maßgeblichkeit bis 2019 Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG ge-

bildet. Seit 2020 werden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG in voller Höhe 

als Betriebsausgaben abgezogen. 

Im Finanzanlagevermögen werden Wertpapiere des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten bzw. 

alternativ mit den niedrigeren Kurswerten zum Bilanzstichtag bewertet. Sofern die Gründe für einen nied-

rigeren Wertansatz weggefallen sind, wurden entsprechend § 253 Abs. 5 HGB Zuschreibungen vorge-

nommen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.  

Liquide Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert. 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Auf-

wand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Zuschüsse für Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens wurden in einen Sonderposten ein-

gestellt. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände in 

Höhe der darauf entfallenden Abschreibungen erfolgswirksam aufgelöst. 

Die Rückstellungen sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit den nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und 

ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem 

durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst worden. 
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Die über die Evangelische Zusatzversorgungskasse, Darmstadt, (EZVK) bestehenden mittelbaren Versor-

gungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft werden nicht in den Rückstellungen berücksichtigt. Die 

EZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Altersversor-

gung zu gewähren. Die Anstalt ist kein im Wettbewerb stehendes Unternehmen. Die Altersversorgung wird 

durch Beiträge finanziert. Der Beitrag ist in Höhe von 5,90 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zu 

zahlen (zzgl. 0,70 % für die Sonderzahlung). Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und 

Gehälter 1.311 TEUR. Dementsprechend wurden vom Arbeitgeber 91 TEUR für Altersversorgung aufge-

wendet. 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert. 

 

III. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Entwicklung der kumulierten Abschreibungen sind in 

dem Anlagennachweis (Anlage III/4 f.) dargestellt. 

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in folgende Laufzeiten: 

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer 
Restlaufzeit 

<1 Jahr 

davon mit einer 
Restlaufzeit 
>1 Jahr bis 5 

Jahre 

davon mit ei-
ner Restlauf-

zeit 
>5 Jahre 

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 54.841,34 € 54.841,34 € 0,00 € 0,00 € 

Sonstige Verbindlichkeiten 172.783,23 € 22.479,18 €  150.304,05 € 0,00 € 

 227.624,57 € 77.320,52 € 150.304,05 € 0,00 € 

 

IV. Sonstige Angaben 

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Es bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- Pacht- und Leasingverträgen in Höhe von 

92 TEUR im Jahr 2024. 

2. Anteile an verbundenen Unternehmen 

Zum Bilanzstichtag besteht eine Beteiligung an der HOSPES-Evangelisch Tagen GmbH, Berlin, mit einem 

Anteil von 33,33 % am Stammkapital von 30.000,00 EUR. Das Eigenkapital dieser Gesellschaft beträgt 

unter Berücksichtigung des im Geschäftsjahr 2024 entstandenen Jahresüberschusses in Höhe von 

248 TEUR zum 31. Dezember 2024 insgesamt 2.190 TEUR. 
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3. Mitarbeiter 

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 36 Mitarbeiter. 

4. Geschäftsführung / Prokura 

Die Geschäftsführung obliegt Dr. Friederike Krippner, Literaturwissenschaftlerin, Berlin, mit der Befugnis, 

die Gesellschaft allein zu vertreten sowie Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreterin Dritter ab-

zuschließen.  

Einzelprokura hat Heinz-Joachim Lohmann, Pfarrer, Alt-Ruppin. 

5. Ergebnisverwendungsvorschlag 

Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

Berlin, 2. Juni 2025 

 
 gez. Dr. Friederike Krippner gez. Heinz-Joachim Lohmann 
 Geschäftsführerin Prokurist 
 
 



Anfangs-

Bilanzposten stand Abgang Endstand

A. Anlagevermögen EUR EUR EUR

1 2 4 5

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen,

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten 155.827,42 0,00 155.827,42

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 146.695,09 0,00 146.695,09

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 10.000,00 0,00 10.000,00

2. Wertpapiere das Anlagevermögens 337.546,00 50.000,00 287.546,00

347.546,00 50.000,00 297.546,00

650.068,51 50.000,00 600.068,51

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2024

Entwicklung der Anschaffungswerte
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Anfangs- Restbuchwerte Restbuchwerte

stand Endstand

EUR EUR EUR EUR EUR

6 7 9 10 11

82.969,42 23.820,00 106.789,42 49.038,00 72.858,00

113.414,39 7.886,00 121.300,39 25.394,70 33.280,70

0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 287.546,00 337.546,00

0,00 0,00 0,00 297.546,00 347.546,00

196.383,81 31.706,00 228.089,81 371.978,70 453.684,70

Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen 

des

Geschäftsjahres 31.12.2024 31.12.2023
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Evangelische Akademie zu Berlin gemeinnützige GmbH
Berlin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Evangelische Akademie zu Berlin gemeinnützige GmbH, Berlin

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Evangelische Akademie zu Berlin gemeinnützi-

ge GmbH, Berlin, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
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Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-

lichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-

lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

(d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irr-

tümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-

sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenste-

hen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für

die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss  als  Ganzes  frei  von  wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
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dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-

resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-

schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,

unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen

kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, 14. Juli 2025

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Dr. Thomas Drove
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Heiko Luser
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
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